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Die Gemeinde Graben, Landkreis Augsburg, erläßt auf Grund der
§§ 9 und 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 25. Juni I960
(BGB1. I. S. 341) und des Art. 107 der Bayer. Bauordnung (BayBO)
vom 1. Oktober 1974 (GVB1. S. 513)'folgenden mit Bescheid des
Landratsamtes Augsburg vom 10. März 1976 Nr. 301-610-11/59 ge-
nehmigte

Satzung

§ 1
Inhalt des Bebauun s lanes ;

Für das Gebiet innerhalb des in der Zeichnung dargestellten Gel'
tungsbereiches gilt die vom Architekturbüro Alois Strohmayr,
Am Graben 15» 8901 Stadtbergen, ausgearbeitete Bebauungsplan-
Zeichnung vom 25. 5. 73; in der Fassung vom 7. 12. 75, die zusam-
men mit nachstehenden Vorschriften den Bebauungsplan bildete

§ 2

Art der baulichen Nutzun :

Das Gebiet innerhalb des Geltungsbereiches wird als Fläche für

Gemeinbedarf (Kindertagesstätte, Mehrzweckhalle und Schule) fest-
gesetzt.

§ 3

Maß der baulichen Nutzun

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragen® Grund- und Ge-
schoßflächenzahl gilt als Höchstgrenze und darf nicht überschrit-
ten werden.

§ 4
Zahl der Voll eschoße:

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragene Zahl der Vollge-
schoße gilt als Höchstgrenze und darf nicht Überschriften wer-
den.
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6. Verwirklichun der Planun

Nach Rechtsverbindlichkeit des Planes und Bedarf.
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